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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Zwar kann grundsätzlich eine Zustimmung bereits vor dem Zeitpunkt der "Erstellung eines Projektes" vorliegen und

eine Zustimmungserklärung kann auch umfassender sein als der Verfahrensgegenstand eines konkreten

Verwaltungsverfahrens (E 26. April 2012, 2010/07/0127). Das bedeutet jedoch nicht, dass bereits jedwede Erklärung

allgemeinen Inhalts für die Erteilung einer wasserrechtlichen Bewilligung ausreicht.
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